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Index

32/06 Verkehrsteuern

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ErbStG

ErbStG §3 Abs1 Z2

GebG 1957 §15 Abs3

Rechtssatz

Bei Fehlen eines Bereicherungswillens kommt - mangels Anwendbarkeit des ErbStG - auch die Gebührenbefreiung

gemäß § 15 Abs. 3 GebG nicht in Betracht.Bei Fehlen eines Bereicherungswillens kommt - mangels Anwendbarkeit des

ErbStG - auch die Gebührenbefreiung gemäß Paragraph 15, Absatz 3, GebG nicht in Betracht.
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